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0.57b 

60-36-8014-000/24-jb (Sys.Az.: 10140-24) 
10.04.2025 
 
 
Amt 66 (w. Oberflächenentwässerung) 
 
Grundstück: (Gemarkung: Ganderkesee, Flur: 8, Flurstück(e): 453/247 254 7 ) 
Antragsteller: wpd Windpark 471 GmbH & Co. KG, Julian Speller, Stephanitorsbollwerk 3, 28217 Bremen 
Angelegenheit: Errichtung und Betrieb von 3 Windenergieanlagen des Types Vestas V172 mit einer Nabenhöhe von 164 m 

(Windpark Grüppenbühren Repowering, WEA 01-03) 

 
Anliegende (Bau) Vorlagen übersenden wir mit der Bitte um Prüfung, ob aus wasserrechtlicher Sicht Bedenken 
gegen das Vorhaben bestehen. Ihre Stellungnahme erbitten wir innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der 
Unterlagen. Soweit Nebenbestimmungen und Hinweise erforderlich sind, schlagen Sie uns diese bitte zur 
Aufnahme in die Genehmigung vor. 
 

☐ Genehmigungsfiktion nach § 70 a NBauO mit der Bitte um Stellungnahme 

 Sollte eine Stellungnahme binnen 14 Tagen nicht möglich sein, bitten wir um kurzfristige Mitteilung,  
 ansonsten können mögliche Nebenbestimmungen bzw. Bedenken nicht berücksichtigt werden. 
 

☐ Es handelt sich (teilw.) um ein nachträgliches Genehmigungsverfahren. 

 

☐ Das Vorhaben befindet sich in Gewässernähe. 

 

☐ Das Vorhaben liegt im Wasserschutzgebiet/Wasservorranggebiet. 

 

☒ Prüfen Sie bitte die Oberflächenentwässerung. 

 

☐ Prüfen Sie bitte nach Wasserrahmenrichtlinie (ggf. Gewässerplan beifügen). 

 

☐ Wir bitten um Stellungnahme zur Entsorgung der häuslichen/betrieblichen Abwässer. 

 

☐ Wir bitten (auch) um Stellungnahme zur beantragten Eigenverbrauchstankstelle. 

 

☐ Es handelt sich um ein Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG. Wir bitten daher (zugleich auch) um 

eine standortbezogene / allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nach §                                     UVPG. 
 

☐ UVP-Einzelfallprüfung ist nicht erforderlich. 

 

☒ 
 
 

 
 
 
 
 
Im Auftrage 
gez. Buller 

 

Erinnerung (sh. Beteiligung v. 07.01.2025);  

Stn 66ow fehlt (Stn UBB u UWB liegen bereits vor) 

66/60 Keine Bedenken.
Gei-16.04.2025


